
Der Bürgermeister 
 

 
 
 

  

 
Fachdienst Jugendamt - Verwaltung 
Herr Matthias Reuver, Tel. 17-1376 
 

 

RAT 
(bitte für die Ratssitzung aufbewahren) 
 

  

TOP: Zusätzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen 
Beschlussvorlage Nr. 228/2019 
Produkt: 06.01.01  Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und 
Elternbeiträge 
 

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine 
 Jugendhilfeausschuss öffentlich 12.11.2019    
 Rat der Stadt Lüdenscheid öffentlich 02.12.2019    
   

 

Finanzielle Auswirkungen?        ja  nein 

 
 investiv      konsumtiv 

 

 einmalig lfd. jährlich 

Aufwendungen/Auszahlungen       35.000,00 € 

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)             

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen             

Sonstige Erträge/Einzahlungen             

   
 

Bemerkung: die Betriebsaufnahme der Kita ist für das Jahr 2021 in Planung. Die Ausgaben werden in 
den Haushalt 2021 eingestellt. 
 

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden? 

 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:        nein, Deckungsvorschlag: 

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:  
Einmalig:  
Laufend: 06.01.01. - 5318504 
 

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe 
 freiwillige Aufgabe 

Grundlage: Gem. § 24 SGB VIII ist die ausreichende Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen 
vorzuhalten.   
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Haus St. Josef gGmbH, Lüdenscheid, erhält mit der Aufnahme des Betriebes einer Kindertages-
einrichtung am Hüttenberg in Gevelndorf einen fortlaufenden kommunalen Zuschuss zu ihrem KiBiz-
Trägeranteil in Höhe von 50 Prozent. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung als 
freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII. 
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Begründung: 
Die Kindertageseinrichtung St. Hedwig, Hüttenberg, des Kita Zweckverband im Bistum Essen ist zum 
31.07.2018 ausgelaufen. Anschließend wollte die Kirchengemeinde St. Medardus der Stadt das Ge-
bäude für die weitere Kitanutzung zur Verfügung stellen. Nach einer gutachterlichen Prüfung musste 
jedoch festgestellt werden, dass eine ursprünglich vorgesehene Instandsetzung der ehemaligen Kita 
St. Hedwig wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Im weiteren Verlauf hat sich auch die Haus St. Josef 
gGmbH mit dem Kitastandort Hüttenberg in Gevelndorf befasst und ist zu dem Entschluss gekom-
men, hier selber eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung bauen und betreiben zu wollen. Für die ab-
schließende Investitionsentscheidung benötigt der potentielle Träger die Zusage der Übernahme des 
hälftigen Trägeranteils durch die Stadt Lüdenscheid. Mit Ausblick auf die künftigen Trägeranteile des 
KiBiz ist mit jährlichen Kosten in Höhe von rd. 35.000 Euro zu rechnen. Angesichts des Ausbaudrucks 
und des Umstandes, dass der Träger selber in den Neubau einer Kindertageseinrichtung investiert, 
ist dieser Zuschuss inhaltlich und wirtschaftlich zu vertreten. 
Aus Sicht der Jugendhilfeplanung kann für den Stadtteil Gevelndorf der Bedarf für eine Kindertages-
einrichtung mit vier Gruppen festgestellt werden; die Reaktivierung des ehemaligen Kitastandortes St. 
Hedwig war auch bereits Gegenstand der beschlossenen Kita-Entwicklungsplanung. 
An der Befähigung des Trägers für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung bestehen keine Zweifel. 
Das Haus St. Josef ist ein lokaler Jugendhilfeträger, der u. a. mit dem Jugendamt Lüdenscheid im 
Bereich der stationären und ambulanten Erziehungshilfen seriös und mit hoher Professionalität zu-
sammenarbeitet. Das Haus St. Josef hat bereits – mit Blick auf die Festlegung der KiBiz-Trägeranteile 
– die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII beantragt. Die Verwaltung 
wird dem Jugendhilfeausschuss hierzu Anfang 2020 einen Entscheidungsvorschlag vorlegen. 
 
 
 
 
Lüdenscheid, den      29.10.2019 
 
 
Im Auftrag: 
 
Gez. Matthias Reuver 
 
Matthias Reuver 
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